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Einleitung

Problemaufriss und Ziel der Untersuchung

Für das Funktionieren der Kapitalmärkte ist das Vertrauen in die Finanz-
berichterstattung der Unternehmen essenziell. Um dieses Vertrauen zu si-
chern, wurde im Jahr 1931 in Deutschland die Pflichtprüfung eingeführt.
Die Etablierung des Abschlussprüfers als „Garant der aktienrechtlichen Pu-
blizität“1, die sich in der Kontroll- und Beglaubigungsfunktion der Ab-
schlussprüfung manifestierte, war jedoch nicht das alleinige Ziel. Viel-
mehr sollte der Abschlussprüfer nach dem Willen des Gesetzgebers von
1931 gleichzeitig auch als Unterstützer des Aufsichtsrats im Hinblick auf
dessen Überwachungsaufgabe dienen (siehe näher unter B.II.). Diese Dop-
pelrolle des Abschlussprüfers besteht nach deutschem Recht bis heute fort.
Auch der europäische Gesetzgeber, der zunächst die Kontroll- und Beglau-
bigungsfunktion betonte, hat mittlerweile die Unterstützungsfunktion der
Abschlussprüfung anerkannt. In jüngster Zeit wird darüber hinaus zuneh-
mend auch eine Informationsfunktion der Abschlussprüfung gegenüber
Behörden gesehen (siehe näher unter B.II.1.c)cc)).

Damit die Abschlussprüfung ihre vom Gesetzgeber vorgesehenen Funk-
tionen erfüllen kann, haben sowohl der deutsche als auch der europäische
Gesetzgeber ein umfassendes Regelwerk aufgestellt. Auf Grundlage der
formellen Gesetze wurden zudem Verordnungen und Satzungen mit wei-
teren Anforderungen bezüglich der Abschlussprüfung erlassen. All‘ diese
die Abschlussprüfung betreffenden Gesetze sollen im Rahmen dieser Ar-
beit in zwei Kategorien eingeteilt werden, und zwar in Qualitätsanforde-
rungen an die Abschlussprüfung und Vorgaben zu Qualitätssicherungsme-
chanismen:

Als gesetzliche Qualitätsanforderungen sind diejenigen gesetzlichen Be-
stimmungen anzusehen, die den Abschlussprüfer verpflichten und gleich-
zeitig unmittelbar sicherstellen sollen, dass die Abschlussprüfung ihre ge-
setzlichen Funktionen erfüllt. Hierzu gehören – wie noch näher ausge-
führt werden wird – sowohl die gesetzlichen Anforderungen, welche die
Urteilsfreiheit, Urteilsfähigkeit und sachgerechte Urteilsbildung sowie das
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1 Vgl. Hommelhoff, in: Die Aktienrechtsreform am Ende der Weimarer Republik,
S. 85
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öffentliche Ansehen der Abschlussprüfer gewährleisten sollen, als auch die
gesetzlichen Bestimmungen zur Kommunikation des Abschlussprüfers ge-
genüber Aufsichtsrat und Vorstand, den Abschlussadressaten sowie Behör-
den. Für die Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse gelten
dabei häufig strengere Anforderungen, da der Gesetzgeber – wie noch er-
örtert werden wird – ihnen eine besondere öffentliche Bedeutung bei-
misst.

Unter die gesetzlichen Vorgaben zu Qualitätssicherungsmechanismen
fallen diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, durch die der Gesetzgeber
die Einhaltung der gesetzlichen Qualitätsanforderungen gewährleisten will
– sei es, indem er vorbeugend Verstöße gegen Qualitätsanforderungen zu
verhindern sucht oder indem bereits erfolgte Verstöße sanktioniert – und
die somit mittelbar dafür Sorge tragen, dass die Abschlussprüfung ihre
Funktionen erfüllt. Die gesetzlichen Qualitätssicherungsmechanismen
können in interne – d.h. primär im Zuständigkeitsbereich des Abschluss-
prüfers liegende Mechanismen – und externe Mechanismen unterteilt wer-
den. Bei den externen Qualitätssicherungsmechanismen, zu denen insbe-
sondere die Berufsaufsicht über die Abschlussprüfer gehört, ist zudem
nach präventiven und repressiven Mechanismen zu differenzieren. Wäh-
rend die präventiven Mechanismen primär der Gefahrenabwehr dienen,
sorgen die repressiven Mechanismen für die Sanktionierung bereits erfolg-
ter Verstöße. Ebenso wie für die gesetzlichen Qualitätsanforderungen gel-
ten für die gesetzlichen Qualitätssicherungsmechanismen strengere Vorga-
ben im Rahmen der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interes-
se.

Zu den externen gesetzlichen Qualitätssicherungsmechanismen gehört
auch die Abschlussprüfungsüberwachung durch den Aufsichtsrat bzw.
Prüfungsausschuss, die sich aus § 107 Abs. 3 S. 2 AktG ergibt. Hiernach
muss sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der Auswahl des Abschluss-
prüfers sowie dessen Unabhängigkeit und mit zusätzlich durch diesen er-
brachten Leistungen an das Unternehmen befassen. Weitergehende und
präzisere Vorgaben zur Auswahl des Abschlussprüfers und zur Überwa-
chung der Unabhängigkeit lassen sich der EU-Abschlussprüferverordnung
entnehmen, die für die Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse gilt. Gemäß § 111 Abs. 2 S. 3 AktG i.V.m. § 318 Abs. 1 S. 4 HGB ist der
Aufsichtsrat zudem zuständig für die Erteilung des Prüfungsauftrags. Da-
rüber hinaus normiert § 171 Abs. 2 S. 3 AktG die Pflicht des Aufsichtsrats,
in seinem Bericht an die Hauptversammlung Stellung zum Ergebnis der
Abschlussprüfung zu beziehen. Abgesehen von der Überwachung der Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers macht das Gesetz damit nur sehr allge-

A. Einleitung

36



mein gehaltene Vorgaben zum Überwachungsgegenstand und der Über-
wachungsintensität. Nicht unmittelbar aus dem Gesetz ersichtlich ist bei-
spielsweise, in welchem Umfang der Aufsichtsrat die Einhaltung der ge-
setzlichen Qualitätsanforderungen überwachen muss. Um Gegenstand
und Intensität der Überwachungsaufgabe näher einzugrenzen, ist insbe-
sondere zu klären, welchen Sinn und Zweck die Abschlussprüfungsüber-
wachung durch den Aufsichtsrat nach dem Gesetz hat, d.h. welche Rolle
ihr bei der Gewährleistung der Funktionen der Abschlussprüfung und im
System der übrigen Qualitätssicherungsmechanismen nach dem Gesetz zu-
kommt. Die Beantwortung dieser Frage ist auch Voraussetzung dafür, die
Abschlussprüfungsüberwachung durch den Aufsichtsrat in der Corporate
Governance einzuordnen – und zwar sowohl in Bezug auf das geprüfte
Unternehmen als auch auf den Abschlussprüfer.

In der juristischen Literatur werden Gegenstand und Intensität der Ab-
schlussprüfungsüberwachung durch den Aufsichtsrat nur am Rande be-
handelt. Auch in der Praxis herrscht Unsicherheit darüber, ob und wie der
Aufsichtsrat die Abschlussprüfung überwachen muss; zuletzt trat dies im
Rahmen der Konsultation zur Novelle des Deutschen Corporate
Governance Kodex von 2020 deutlich zu Tage (siehe unter H. (Einlei-
tung)).

Ziel dieser Arbeit ist daher, das die Funktionen der Abschlussprüfung
gewährleistende Regelwerk – d.h. die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
und gesetzlichen Vorgaben zu Qualitätssicherungsmechanismen – heraus-
zuarbeiten und hierauf aufbauend die Überwachungsaufgabe des Auf-
sichtsrats in Bezug auf die Abschlussprüfung rechtlich näher einzugrenzen
und in die Corporate Governance einzuordnen.

Gang der Untersuchung

Einleitend soll hierzu im Kapitel B. zunächst die Abschlussprüfung an-
hand ihrer gesetzlichen Funktionen in die Corporate Governance einge-
ordnet werden. Diese Einordnung ist Voraussetzung, um später wiederum
die Rolle der Abschlussprüfungsüberwachung durch den Aufsichtsrat in
der Corporate Governance zu bestimmen. Die Erörterung der gesetzlichen
Funktionen der Abschlussprüfung ist zudem auch als Grundlage für die
folgenden Kapitel erforderlich, denn die Erfüllung der Funktionen der Ab-
schlussprüfung soll durch die gesetzlichen Qualitätsanforderungen sowie
die gesetzlichen Qualitätssicherungsmechanismen sichergestellt werden.

II.

II. Gang der Untersuchung
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Für ein besseres Verständnis der darauffolgenden Ausführungen werden
sodann im Kapitel C. zunächst die gesetzlichen Qualitätsanforderungen
und die gesetzlichen Vorgaben zu Qualitätssicherungsmechanismen in
ihrer rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt sowie ihre unter-
schiedlichen Rechtsquellen und ihre Interpretation beleuchtet. Anschlie-
ßend werden die gesetzlichen Qualitätsanforderungen zur Gewährleistung
der Urteilsfreiheit, der Urteilsfähigkeit, der sachgerechten Urteilsbildung
und des öffentlichen Ansehens des Abschlussprüfers (Kapitel D.) sowie die
gesetzlichen Qualitätsanforderungen an die Kommunikation des Ab-
schlussprüfers (Kapitel E.) analysiert. In einem kurzen Zwischenfazit wer-
den in Kapitel F. die wichtigsten Erkenntnisse zu den gesetzlichen Quali-
tätsanforderungen kurz zusammengefasst. Das darauffolgende Kapitel G.
widmet sich den gesetzlichen Qualitätssicherungsmechanismen, durch die
die Einhaltung der gesetzlichen Qualitätsanforderungen sichergestellt wer-
den soll.

Im folgenden Kapitel H. soll die gesetzliche Pflicht zur Abschlussprü-
fungsüberwachung durch den Aufsichtsrat, die ebenfalls zu den gesetzli-
chen Qualitätssicherungsmechanismen gehört, umfassend erörtert werden.
Während das Gesetz jedoch präzise Vorgaben für die übrigen internen und
externen Qualitätssicherungsmechanismen und ihre wechselseitigen Ver-
schränkungen enthält, ergibt sich aus ihm nicht unmittelbar, welche Rolle
der Abschlussprüfungsüberwachung durch den Aufsichtsrat bei der Erfül-
lung der Funktionen der Abschlussprüfung und im System der Qualitätssi-
cherungsmechanismen nach dem Gesetz zukommt. Diesen Fragen soll –
nachdem die sich unschwer aus dem Gesetz ergebenden Anforderungen
an die Überwachungspflicht beleuchtet wurden – auf den Grund gegangen
werden, um so Gegenstand und Intensität der Überwachungspflicht einzu-
grenzen. Eine weitere Eingrenzung von Gegenstand und Intensität soll da-
bei über die Besonderheiten des Aufsichtsratsmandats vorgenommen wer-
den. Basierend auf den erlangten Erkenntnissen soll die Abschlussprü-
fungsüberwachung durch den Aufsichtsrat abschließend auch in die Cor-
porate Governance eingeordnet werden. Die Arbeit schließt mit einem Fa-
zit und Ausblick (Kapitel I.).

Nach Fertigstellung der Dissertation wurden als Reaktion auf den Wire-
card-Skandal der Referentenentwurf und anschließend der Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarkintegrität (Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetz – FISG) veröffentlicht. Die geplanten Neuerung-
en werden im Rahmen des Ausblicks in Kapitel I. behandelt.
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